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Bericht und Antrag Grosser Gemeinderat 
5. Sitzung vom 05.12.2024 
 
 

 
1.391 Interpellationen / Einfache Anfragen / Postulate / Motionen 

 

LNR 7144 
 

Motion Luzia Genhart Feigenwinter, SP; Kühlende Massnahmen 
gegen zukünftige Hitzesommer; Behandlung 

 

TNR 5 

 
 
Zuständig für das Geschäft: Manfred Waibel, DV Planung Umwelt Energie 
Ansprechpartner Verwaltung: Maria Camacho, PL Planung Umwelt Energie 
 
Bericht 

An der GGR-Sitzung vom 28. Mai 2020 wurde die Motion Luzia Genhart Feigenwinter, SP; «Kühlende Mass-
nahmen gegen zukünftige Hitzesommer», eingereicht. 
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Stellungnahme Gemeinderat 
 
Die Gemeinde hat verschiedene Anpassungen an den Klimawandel in der laufenden Ortsplanungsrevision the-
matisiert: z.B. Vorgaben klimaangepasste Grünstrukturen schaffen, bestehende Grünstrukturen erhalten bzw. 
ersetzen. Die klimarelevanten Massnahmen aus dem Richtplan Ortsentwicklung (Freiraumkonzept, Liste klima-
angepasste Pflanzen) werden nach Genehmigung der Ortsplanungsrevision OPR17+ erarbeitet. 
 
Im Rahmen von geplanten Projekten sollen ebenfalls Massnahmen umgesetzt werden z.B. Baumpflanzungen 
entlang der Oberdorfstrasse (Zentrums-L), Bachoffenlegung Dorfbach-Mühlebach.   
 
Das Konzept Schwammstadt ist bezüglich kühlender Massnahmen im Siedlungsgebiet ein wichti-
ges Thema. Dies ist insbesondere bei grösseren Bauvorhaben in den aktuellen Planungen in der 
Gemeinde bereits ein wichtiges Thema. In der Regel ist nicht die Gemeinde Bauherrschaft, son-

dern Private. Die Gemeinde versucht jeweils die Bauherrschaften zu sensibilisieren für das Thema. 
Zukünftig soll z.B. bei Projekten im Bereich Parkierung, Schulareale und Strassenraum die Umset-
zung von Schwammstadt-Elementen geprüft werden. 
 
Der Bevölkerung werden Informationen zum Thema Klimawandel und Grünstrukturen zur Verfügung gestellt 
über die Gemeinde Website, Beiträge im Buchsi Info und Merkblätter. 
Das Merkblatt Umgebungsgestaltung wird nach Genehmigung der Ortsplanungsrevision OPR17+ umfassend 
überarbeitet. Der BAFU-Leitfaden «klimapositiv Gärtnern» wurde auf der Website verlinkt. 
 
Fazit 
Die Motion wird als erheblich erklärt. Nach Genehmigung der Ortsplanungsrevision OPR 17+ werden die 
klimarelevanten Massnahmen aus dem Richtplan Ortsentwicklung (Freiraumkonzept, Liste klimaangepasste 
Pflanzen) erarbeitet. 
 
Finanzielles 

Dieses Geschäft hat keine direkten finanziellen Auswirkungen. 
 
 
Finanzkommission 

Nach Art. 58 der kantonalen Gemeindeverordnung ist das beschlussfassende Organ vorgängig über die Kos-
ten, die Folgekosten, die Finanzierung und die Auswirkungen auf das Finanzhaushaltgleichgewicht zu orientie-
ren.  
 
Dieses Geschäft hat keine direkten finanziellen Auswirkungen. 
 
 
Weitere Kommissionen 

Die folgenden weiteren Kommissionen haben sich mit dem Geschäft auseinandergesetzt und geben eine Emp-
fehlung ab: 
 

X Kommission Datum Beschluss 

 Bildungskommission (BIKO)   

 Hochbaukommission (HBK)   

x Kommission für Umweltfragen (KOFU) 20.8.2024 Empfehlung Motion erheblich zu erklären 

 Kommission für soziale Fragen (KOSOF)   

 Planungskommission (PLAKO)   

 Sicherheitskommission (SIKO)   

 Tiefbaukommission (TBK)   

 Wahl- und Abstimmungskommission 
(WAKO) 

  

 Weitere Spezialkommissionen oä   
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Rechtliche Grundlagen 

Dem Grossen Gemeinderat wird dieser Antrag gestützt auf die folgenden rechtlichen Grundlagen unterbreitet: 
 

 Grundlage Artikel 

Materielle Grundlage OgR Art. 30 

Zuständigkeit GGR GO GGR Art. 23ff 

Finanzkompetenz 
 

Art. 

Verfahren 
 

Art. 

 
 
Antrag 

1. Die Motion wird als erheblich erklärt. 

 
 
Eintretensdebatte 

Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt. 
 
 
Eintreten 

Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt. 
 
 
Detailberatung 

Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt. 
 
Der Grosse Gemeinderat fasst folgenden 
 
Beschluss 

1. Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt. 

 
 
Eröffnung 

1. Sekretariat GGR (Nachführen Register Parlament) 

2. Bauabteilung, Ressort Planung/Umwelt/Energie (zur Kenntnisnahme) 

 
 
Beilagen 

-- 
 
 
Sofern dieser Beschluss nicht angefochten wird, tritt er 30 Tage nach der Veröffentlichung, d.h. mit 
Wirkung ab dem 13. Januar 2025, in Kraft. 
 
 
 
 


